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Mit diesem Band wird ein Vortrag von Otto
Depenheuer  e inem wei teren Pub l ikum
zugänglich gemacht, den das Zentrum für
Deutschlandstudien (ZfD) der Peking Universität
und die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) am 18.
November 2009 in Peking präsentiert haben.

Er befasst sich mit Fragen des Staatsver-
ständnisses. Es geht um die offene und
relativistische Wahrheit, die der moderne
freiheitliche Verfassungsstaat seinen Bürgern
bietet. Als wahr erlebte Antworten auf exis-
tentielle Sinnfragen bietet er den Menschen
nicht. Welchen Wahrheitsanspruch kann der
Staat deshalb stellen? Prof. Dr. Depenheuer
stellt diese Frage auch in Hinsicht auf die
Menschenrechtsdiskussion, die zwischen
chinesischen und deutschen Fachleuten oft
kontrovers diskutiert wird. Die unterschiedlichen
geistesgeschichtlichen Traditionen in China und
in Deutschland – oder auch „im Westen“
insgesamt – ließen die Fragen von Staat und
Wahrheit für ZfD und KAS als ein interessantes
Thema für den interkulturellen Austausch
erscheinen.

Eine Gastdozentur von Professor Depenheuer

am Chinesisch-Deutschen Institut für Recht-
swissenschaft der Chinesischen Universität für
Politik- und Rechtswissenschaften bot eine
willkommene Gelegenheit zu einem Vortrag vor
chinesischen Rechtswissenschaftlern, Politik-
beratern und anderen gesellschaftl ichen
Multiplikatoren aus dem Freundes- und Partner-
kreis von ZfD und KAS.

ZfD und KAS stellten mit Otto Depenheuer einen
angesehenen deutschen Gelehrten in China vor.
Er ist Professor für Allgemeine Staatslehre,
Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie und
Direktor des Seminars für Staatsphilosophie und
Rechtspolitik an der Universität zu Köln.
Nebenbei ist er auch Vertrauensdozent der
Konrad-Adenauer-Stiftung an seiner Hoch-
schule.

Depenheuers Staatsverständnis findet in
Deutschland nicht immer ungeteilte Zustim-
mung. Es stünde insofern gegen ein aufge-
klärtes Verständnis von Staatlichkeit, als es dem
Staat gegenüber dem Individuum mehr Wert
einräume als es in Deutschland heute allgemein
vertreten wird. Depenheuer thematisierte bei-
spielsweise, dass moderne Wohlfahrtsge-

Vorwort
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sellschaften nur noch schwer Idealen folgen
könnten, die über das individuelle Glücksstreben
hinausgehen und sieht dies als problematisch
an. Den freiheitlichen Verfassungsstaat grund-
gesetzlicher Prägung bezeichnet er als einen
Staat, der der Vernunft Grenzen setzt, um den
Rechten der Menschen gerecht zu werden. Er
sei die Staatsform der Freiheit, Toleranz und
Distanz, des skeptischen Pragmatismus statt
rationalen Perfektionismus, des Relativismus
gegenüber ideologischem Absolutismus.

Dank gebührt Prof. Dr. Otto Depenheuer für
seinen Text und den Vortrag, der eine lebhafte
Diskussion hervorgerufen hat. Dank gebührt
dem Chinesisch-Deutschen Institut für Rechts-
wissenschaft an der Chinesischen Universität
für Politik- und Rechtswissenschaften und dem
Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD), insbesondere Prof. Dr. Marco Haase
dafür, dass sie Prof. Dr. Depenheuer an ihre
Hochschule eingeladen haben und vor allem
dem Zentrum für Deutschlandstudien und
seinem Direktor Prof. Dr. Chen Hongjie als
Mitveranstalter.

Wolfgang Meyer
Konrad-Adenauer-Stiftung Peking

Prof. Dr. Chen Hongjie
Zentrum für Deutschlandstudien, Peking Universität
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I. Faszination „Wahrheit“

Die Wahrheit hat die Menschen zu allen Zeiten
und auf allen Kontinenten fasziniert, die Suche
nach ihr war und ist vielen Lebensinhalt. Der
Anfang der Welt, ihre Entstehung, ihr Ort im
Kosmos, der Grund ihrer Existenz, die Frage nach
ihrer Einmaligkeit und vor allem die Stellung des
Menschen in ihr – die Antworten auf diese Fragen
sind dem Menschen nicht unmittelbar gegeben,
sondern vom Geheimnis umgeben, dunkel,
rätselhaft, fragwürdig. Mythische Erzählungen
haben zu allen Zeiten den Menschen geholfen,
mit dem Geheimnis zu leben. Doch nach dem
„Ende der großen Erzählungen“ (Derrida) scheint
dieser (Aus-) Weg vielen nicht mehr gangbar zu
sein. Das Streben nach Antwort auf die Frage nach
der Wahrheit über uns, nach dem wahren Sinn
des Lebens war – jünger und reflektierter als die
alten Mythen – über Jahrhunderte die Domäne
der Philosophie, der Mutter aller Wissenschaften.
Ihre Grundfragen – „Was können wir wissen und
was sollen wir tun?“ – leiteten die unermüdliche
Suche nach der Wahrheit ein, ohne dass je die
letzte, alles erlösende Antwort gefunden worden
wäre. Aber die Neugier nach der Wahrheit bleibt
ungeachtet dessen bis in die Gegenwart ungebro-

chener Antrieb menschlichen Suchens, Forschens
und Erkennens. Wer hat ihn nicht schon geträumt,
den Traum, einmal, und sei es nur ein bisschen,
vom „Baum der Erkenntnis“ zu naschen, einmal
zu sein „wie Gott“. Das war bekanntlich das
Versprechen der Schlange, mit dem sie Adam und
Eva verführte, vom Baum der Erkenntnis zu essen:
„dann werdet ihr sein wie Gott“ (Genesis 3, 5).

II. Der Siegeszug der
Wahrheit in den
Naturwissenschaften

Bekanntlich haben Adam und Eva der Versuchung
nicht widerstehen können. Sie aßen vom Baum
der Erkenntnis und tatsächlich ist die Menschheit
inzwischen auf dem Weg, „wie Gott zu werden“,
schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Die
Geheimnisse des Alls (Relativitätstheorie), des
Mikrokosmos (Quantenphysik), des menschlichen
Genoms (Quellcode der Erbinformationen)  und
der menschlichen Reproduktion sind weithin
erschlossen. Wir waren auf dem Mond, wir ver-
pflanzen Herzen, züchten menschliches Ersatz-
gewebe, wir können die Erde mit der Atomkraft
energetisch ebenso versorgen wie sie – und das
gleich mehrfach – vernichten, wir können mit

Der Staat und die Wahrheit

Otto Depenheuer
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jedem Menschen zu jeder Zeit via Internet und
Telefon unmittelbar kommunizieren. Ein Sieges-
zug des modernen Menschen fürwahr. Und am
„Baum der Erkenntnis“ hängen noch manche
Früchte: es gibt noch viel zu erkennen.

Möglich wurde dieser wissenschaftliche Triumph
der Moderne – und just dadurch kann man die
Moderne als Epochenbegriff fassen – durch die
Befreiung des Fragens und Forschens von
religiöser Bevormundung. Schon Gott erlaubte
Adam und Eva im Paradies alles, aber verbot
ihnen, vom „Baum der Erkenntnis“ zu essen
(Genesis 2, 16-17). Und so galt bis zum Ende
des Mittelalters das ziellose Fragen nach den
Grenzen des Lebens und der Welt als frivol, als
Gotteslästerung, als verboten. Die Aufgabe des
Menschen war nicht, die Welt zu erkennen und
zu gestalten, sondern sich der als unwandelbar
vorgestellten Welt anzuverwandeln, einzuordnen
und sich in ihr einzurichten. Die intellektuellen
Leistungen der scholastischen Philosophie bei-
spielsweise zielten nicht auf voraussetzungslose
Erkenntnis, sondern dienten der Vertiefung und
Rationalisierung des nicht in Frage gestellten
Offenbarungsglaubens. Erst das erwachende
Selbstbewusstsein des Menschen als individuelle
Persönlichkeit seit der Renaissance ermöglichte
allmählich die Emanzipation von religiöser Bevor-
mundung, wies den Weg aus der „selbstverschul-
deten Unmündigkeit“ (Kant) und ebnete den Weg
für freies, offenes, selbstzweckhaftes Fragen,
Forschen, Erfinden, Entdecken und Untersuchen.

Pate für diesen Prozess wissenschaftlich fun-
dierten Erkenntnisgewinns war ein spezifisch
neuer, scharf gefasster Wahrheitsbegriff. Man
begann nunmehr deutlich zwischen verschie-
denen Formen und Modi der Erkenntnis zu unter-

scheiden, die zuvor eine Mélange des Denkens
bildeten: ahnen, glauben, vermuten und wissen
– das war früher fast das Gleiche, nunmehr wurde
es scharf getrennt. Der Siegeszug der Naturwis-
senschaften verdankt sich ihrem spezifischen,
empirisch-positivistischen Wahrheitsbegriff: nur
das gilt als wahr, was jeder andere auch als wahr
einsehen muss, weil es empirisch verifizierbar,
experimentell gesichert, somit positiv gegeben
und daher intersubjektiv vermittelbar war, dass
also von jedem anerkannt werden musste, so er
denn nicht für schwachsinnig gehalten werden
wollte. Jetzt ließen sich erstmals systematisch
die Erkenntnisse vieler Forscher und vieler Ge-
nerationen additiv zusammenfassen, Wissen quan-
titativ wie qualitativ speichern und exponentiell
steigern. So arbeiten heute in der modernen
Wissensgesellschaft viele Forschergruppen über
die ganze Welt verteilt, übers Internet vernetzt,
an Lösungen für gleiche Problemstellungen. Ein
Ende des wissenschaftlichen Fortschritts ist nicht
abzusehen, erst recht nicht, was für ein Ende.

III. Sinnfindung im Mythos –
Der Wahrheitsbegriff der
Religionen

Alles hat seinen Preis. Bekanntlich haben auch
Adam und Eva für ihr Naschen vom „Baum der
Erkenntnis“ einen hohen Preis gezahlt: nämlich
mit der Vertreibung aus dem Paradies (Genesis
3, 16-24). Entzweit mit Gott, ausgeschlossen von
der Harmonie mit der Natur, sucht die Menschheit
seither, ihre „Erbsünde“ zu tilgen, wieder zurück-
zufinden zur Einheit mit Gott und der Welt. Die
Religionen dieser Welt – und ihre Derivate –
haben genau dieses Ziel gemeinsam: bei aller
Unterschiedlichkeit ihrer tragenden Erzählungen
zielen sie auf Überwindung des Leidens an und
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in dieser Welt (Krankheiten und Tod, Leiden-
schaften wie Hass, Neid, Begierde) und das
Erlangen ewiger Seligkeit und Ruhe – ob das nun
Paradies oder Nirwana heißt, ist so ziemlich
nebensächlich.

Der Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies
als Preis des Wissens hat auch in unserer
heutigen, technisch hochkomplexen und global
vernetzten Wissensgesellschaft ihre Spuren
hinterlassen. Pointiert könnte man formulieren:
Wir wissen fast alles, aber wir wissen nicht mehr,
wozu dies alles gut sein soll, wo der Sinn des
Forschens liegen soll, ja ob sich unsere Forsch-
ungen nicht anfangen, sich gegen uns selbst zu
richten? „Dürfen wir, was wir können“? – fragt
eine sich selbst unsicher werdende Wissens-
gesellschaft. Werden wir nicht tatsächlich und
buchstäblich wie Gott, wenn wir Menschen nach
unserem Design fertigen können, menschliche
Gehirne wie Computer beschreiben und forma-
tieren können, die Welt atomar vernichten oder
– via Umweltverschmutzung und Klimakata-
strophe –  langsam unbewohnbar machen? Tat-
sächlich haben all das naturwissenschaftliche
Forschen und all die großartigen Erkenntnisse
der Naturwissenschaften eine Frage beiseite
geschoben, die sich heute unübersehbar wieder
in den Vordergrund drängt: die Frage nach dem
Sinn des Lebens. In den Boomjahrhunderten seit
der Renaissance haben die Naturwissenschaften
die Religionen immer skrupulöser und zaghafter
werden lassen, die sinnstiftenden Geisteswissen-
schaften immer weiter zurückgedrängt, weil diese
glaubten, ihre religiösen Wahrheiten dem natur-

wissenschaftlichen Wahrheitsbegriff unterwerfen
zu müssen. Sie verkannten dabei, dass alles
naturwissenschaftliche Wissen die geistigen,
seelischen und emotionalen Bedürfnisse des
Menschen unbeantwortet lässt, und dass die
religiöse Wahrheit über den Sinn des Lebens
anderen Grammatiken folgt als die naturwissen-
schaftliche. Ludwig Wittgenstein hat dies am
Ende seines „Tractatus logico-philosophicus“
[1921] – der Bibel des philosophischen
Positivismus – die Existenz der zwei Wahrheiten
– der naturwissenschaftlichen Wahrheit auf der
einen, der religiös-philosophischen auf der
anderen Seite – sehr schön umschrieben: nach-
dem er selbstbewusst resümiert, dass seine
Gedanken „unantastbar und definitiv“ wahr sind
und mit seiner Schrift die „Probleme [sc. der
Philosophie] im Wesentlichen gelöst zu haben“,
räumt er ein, dass damit die Lebensfragen des
Menschen noch gar nicht berührt seien. Nur dazu
– so Wittgenstein als konsequenter Positivist –
könne er nichts sagen. Letzter berühmter Satz:
„wovon man nicht sprechen kann, darüber muss
man Schweigen.“

Worüber Positivisten schweigen müssen, dar-
über müssen Religionen sprechen1  – und sie
tun es auch, seit Jahrhunderten, und sie tun es
traditionell auch unter dem Etikett „Wahrheit“.
Als Offenbarungsreligionen verkünden sie die
Wahrheit Gottes, als Naturreligionen die Wahr-
heit der Natur (des Himmels, der Welt). Doch
der Wahrheitsbegriff der Religionen ist ein
anderer als der der positivistischen Naturwissen-
schaften der Neuzeit. Spätestens seit der kriti-

1  Gleiches gilt auch für die praktische Philosophie und die das Leben interpretierenden Geisteswissenschaften.
Da diese aber typischerweise ohne politische Implikationen und Herrschaftsansprüche auftreten, sondern
„bei sich“ bleiben und damit kein staatsphilosophisches Ordnungsproblem aufwerfen, seien sie im folgenden
nicht berücksichtigt.



18

schen Erkenntnistheorie Kants und Hegels
können wir diesen Unterschied auch begrifflich
festmachen, weil wir wissen, wo die Grenzen
der reinen Vernunft liegen. Das religiöse Wissen
ist mit dem Wissensbegriff der Naturwissen-
schaften nicht kompatibel, ja geradezu konträr.
Am schönsten hat Kant diese Differenz fest-
gehalten, als er in eigener Sache apologetisch
formulierte: er habe doch mit seiner Kritik der
reinen Vernunft „nur die Grenzen des Wissens
bestimmt, um Platz für den Glauben zu lassen“.

Abstrakter formuliert: philosophische und
religiöse Glaubenswahrheiten sind nicht –
objektive, naturwissenschaftliche – Wahrheit,
sondern – subjektiver, sinnvermittelnder –
Glaube. Man kann diesen Glauben „Wahrheit“
nennen, und man tut dies traditionell ja auch.
Aber man sollte nie vergessen, dass der –
legitime – Wahrheitsbegriff der Religionen einen
anderen Quellgrund hat (Gott), eine andere
Aufgabe (Sinn) und eine andere Logik (Subjek-
tivität) hat als der der exakten Naturwissen-
schaften. Er will nicht von allen als notwendig
und bewiesen anerkannt werden, sondern den
einzelnen Menschen die Frage nach dem Sinn
seines Lebens beantworten.

Damit greift der religiöse Wahrheitsbegriff einer-
seits thematisch weiter aus als der naturwissen-
schaftliche, weil er das Leben in seiner ganzen
Fülle umgreift. Er ist darüber hinaus andererseits
aber auch totalitärer, kompromissloser, intoler-
anter und unwandelbarer. Auch hier gibt die Bibel
den Takt vor: „Du sollst keinen Gott neben mir
haben“ (Exodus 20, 3). Während die naturwissen-
schaftliche Wahrheit stets und von vornherein
nur eine vorläufige Wahrheit ist, zum Beweis des
Gegenteils offen auffordert und einlädt, die

widerlegte Wahrheit der besseren Erkenntnis
ebenso sportlich wie widerstandslos Platz macht,
können religiöse Glaubenswahrheiten nicht
widerlegt werden. Da sie in subjektiven, nicht
rational zugänglichen Glaubensüberzeugungen
wurzeln, brauchen sie sich von Anfechtungen
nicht beirren lassen. Im Gegenteil: je ungläubiger
die Welt, desto größer die Herausforderung, sie
im und durch den Glauben zu erlösen. Religiöser
Glaube lässt sich nicht belehren, lernt nicht,
sondern lehrt und missioniert. Wenn ein solcher
Glaube nicht „bei sich“ bleibt, sondern auch eine
universale und umfassende Erklärung für die Welt
liefert, auf alle Fragen Antworten bereithält und
alle Antworten zudem auch noch solche sind,
die über Himmel oder Hölle, Erlösung oder
Verdammung mitentscheiden, dann wird klar,
dass religiöse Wahrheit den Kompromiss nicht
dulden kann und Zweifel, Anfechtungen und
Häresie bekämpfen muss. Dann wird das latent
totalitäre Potential religiöser Wahrheit ansatz-
weise erkennbar. Dieses wird solange kaum
sichtbar, als in relativ homogenen Gemein-
schaften die eine Wahrheit von allen oder doch
von den meisten geteilt wird: in solchen Staaten
hat die Menschheit die größten Leistungen ihrer
Kultur hervorgebracht. Wird die eine, alleinselig-
machende Wahrheit aber in politisch relevanter
Weise in Frage gestellt, droht die eine und uni-
versale Wahrheit zu zerbrechen, ihre sinn-
stiftende und orientierungsleitende Funktion zu
verlieren, dann zeigt die religiöse Wahrheit ihr
unangenehmes, intolerantes, militantes Gesicht.
Werden diese religiösen Wahrheiten dann auch
noch von der politischen Macht gestützt bzw.
instrumentalisiert, dann kann sich das polem-
ogene, ja terroristische Potential religiöser Wahr-
heit zur vollen Blüte entfalten. Und damit kommt
– endlich – der Staat ins Spiel:
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IV. Vom Hüter der Wahrheit
zum Schutzgaranten gegen
die Wahrheit

Ein Beispiel für eine Koalition von Religion und
Staat bildete das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation2 . Dieses hatte bekanntlich
seine friedens-, einheits- und sinnstiftende Kraft
daraus gezogen, dass es eine heilige Ordnung,
die alle Lebensbereiche umfasste und unge-
schieden geistlich-religiös und weltlich-politisch
war. Kaiser und Papst waren nicht Repräsen-
tanten der geistlichen und der weltlichen Ordn-
ung, sondern Inhaber verschiedener Ämter der
einen res publica christiana. Aufgelöst wurde
diese Einheitsvorstellung vor allem von der sich
zur rationalen Wissenschaft bildenden Theo-
logie: diese erarbeitete die Trennung von geist-
lich und weltl ich. Trennung und Verselb-
ständigung von Staat und Kirche beinhaltete
auch die Möglichkeit des Konfliktes zwischen
ihnen. Konnte das Papsttum den Investiturstreit
noch für sich entscheiden, so wurde die geist-
liche Seite in dem Augenblick entscheidend ge-
schwächt, als der Glaube seine einheitsstiftende
Funktion und Rom damit die legitimierende
Grundlage seines Machtanspruchs verlor, Hüter
der Wahrheit zu sein. Mit dem Thesenanschlag
Martin Luthers im Jahre 1517 brach die Einheit
des katholischen Glaubens auf3 und das pole-
mogene Potential zweier konkurrierender Wahr-
heitsansprüche entlud sich brutal. Exemplarisch
zeigt sich dieses Selbstverständnis der Streit-
parteien im Gelöbnis, das Ferdinand II. von
Österreich bei Antritt seiner Regierung in der
Steiermark ablegte: „Lieber über eine Wüste
herrschen, lieber Wasser und Brot genießen,
mit Weib und Kind betteln gehen, seinen Leib
in Stücke hauen lassen, als ein Unrecht gegen

die Kirche, als die Ketzerei zu dulden.“ In dieser
Logik dieser mörderischen Wahrheit waren sich
alle Konfliktparteien – Katholiken, Lutheraner
und Reformierte – einig. Der religiöse Konflikt
musste als politischer Kampf ebenso gnadenlos
und total werden, wie er als religiöser kompro-
misslos war. Weder theologisch noch militärisch
war der hermeneutische Bürgerkrieg über Jahr-
zehnte hinweg lösbar. Er stürzte große Teile
Europas – Deutschland, England, Frankreich –
in jahrzehntelange Massaker, entvölkerte ganze
Landstriche und ihm fiel mehr als die Hälfte der
Bevölkerung zum Opfer.

Gerade dadurch aber legte der religiös motivi-
erte Bürgerkrieg ungewollt und unbewusst den
Grund für den praktischen Durchbruch der theo-
retischen Idee des souveränen und säkularen
Staates. Denn der Ausweg aus der Krise konnte
nur in der politischen Entmachtung der religiö-
sen Mächte liegen. Zu diesem Zweck musste
eine kultur- und konfessionsunabhängige Form
der Wahrheit gefunden werden, deren Wahrheit
alle Menschen einsehen können und kraft apri-
orischer Überzeugungen zustimmen müssen,
gleichgültig welcher Kultur, Religion, Nation oder
Volk sie angehörten. Inhalt dieser säkularen
Wahrheit war der Frieden, ihr Sachwalter der
absolutistische, dafür religiös neutrale Staat. Nur
dieser kann den Frieden im Innern des Staates,
das Ende des bellum omnium contra omnes,
als souveräne Entscheidungseinheit und Ordn-
ungsmacht garantieren und damit Heimstatt
aller Bürger sein, ungeachtet ihrer Bekenntnisse.
Der moderne Staat ist seither neutrale Instanz,
die über den streitenden Religionsparteien steht.
Mit der französischen Revolution hörte der Staat
schließlich gänzlich auf, Religion und Kirche zu
seiner Sache zu machen. Religion wird Privat-
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angelegenheit des Einzelnen. Der Staat entsagt
der Wahrheit um des Friedens willen, er ist nur
noch politische Macht, aber kein Hüter der
Wahrheit: „auctoritas non veritas facit legem“
– mit diesen Worten bringt Thomas Hobbes den
modernen Staat auf den Begriff.

Doch eine „Wahrheit“ nimmt auch der säkulare
Staat für sich in Anspruch: die unbedingte
Wahrung des Friedens. Nur kann der Staat für
diese „Wahrheit“ nicht mehr eine übergreifende
transzendente ins Feld führen. Der säkulare
Staat kann und will nicht über absolute Wahr-
heiten und Werte entscheiden. Seine Wahrheit
ist – kantianisch formuliert – eine trans-
zendentale, gerichtet auf die formellen und
verfahrensmäßigen Bedingungen der Möglich-
keit eines friedlichen und freien Zusammen-
lebens der Bürger. Sie besteht in der staatlich
garantierten prinzipiellen Ergebnisoffenheit des
politischen Prozesses, dessen Resultate um des
Friedens willen von allen akzeptiert werden
müssen. Der weltanschaulich neutrale Staat
begnügt sich mit dieser vorletzten Wahrheit der
Vernunft, um nicht in den letzten Dingen der
Wahrheit Partei ergreifen zu müssen. Als Staat
entsagt er letzter Erkenntnis prinzipiell: nicht
nur aus erkenntnistheoretischer Skepsis,
sondern vor allem aus vernunftgeleiteter Über-
zeugung. Im Dienste seines unbedingten Frie-
densauftrages beschränkt er seine Aufgabe
darauf, die allen Bürgern gleiche Freiheit unter
Friedlichkeitsbedingungen zu garantieren.

Freilich kann auch der freiheitliche Verfassungs-
staat der Logik der Wahrheit nicht entgehen:
auch seine Wahrheit ist nicht kompromissfähig.
Seine Funktion als Friedensgarant steht nicht
zur Disposition, ist nicht verhandlungs- und

kompromissfähig – auch und gerade nicht in
Zeiten der fundamentalistischen Herausfor-
derung säkularer Staatlichkeit von Seiten
islamistischer Fundamentalisten. Hier kämpft –
soweit ersichtlich – wieder und möglicherweise
die letzte religiöse Glaubenswahrheit, d.h.
universalistische Wahrheitsfraktion mit nie
gekannter terroristischer Gewalt gegen die Un-
gläubigen in aller Welt: Verlauf unklar, Ende
offen, Ergebnis nicht prognostizierbar. Jedenfalls
bekennt sich die freiheitlich-demokratische
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
als wehrhafte Demokratie dazu, sich gegen ihre
Feinde von innen und außen schützen und zur
Wehr zu setzen. Diese Logik rechtstaatlicher
Selbstbehauptung4  kleidet sich in das Paradox:
Keine Freiheit den Feinden der Freiheit, bzw.
keine Toleranz gegenüber Intoleranz.5

V. Die Wahrheit und der Staat

Doch das kollektive Sinnvakuum, das sich nach
Wegfall einer alle Menschen in einem Staat
verbindenden einen und einenden Glaubens-
überzeugung ausbreitete, lastete schwer auf
den Menschen. Die Romantiker aller Zeiten
beklagten die schmerzvolle Entzweiung des
Menschen, der sich nun in zwei unabhängigen
Systemen – Staat und Religion – mit nicht
deckungsgleichen Ansprüchen wiederfand, und
verherrlichten das Mittelalter als Projektion des
verlorenen Paradieses der Einheit. Tatsächlich
vermag die formale, offene, relativistische
Wahrheit des freiheitlichen Verfassungsstaates
vielleicht den Verstand, nicht aber das Herz zu
befriedigen: dieses sucht weiterhin Antworten
auf existentielle Sinnfragen. Und tatsächlich
konnte sich auch nach Aufklärung und franzö-
sischer Revolution der Staat bis heute der Gefahr
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der Instrumentalisierung als sinnvermittelnde
oder sinngebende Einrichtung nicht entziehen.
So wurde das 20. Jahrhundert als das von zwei
totalitären, staatlich exekutierten Wahrheits-
missionen erlebt, und derzeit können wir eine
freiheitliche Wahrheitsmission für die Menschen-
rechte beobachten.

1. Die totalitären  Missionen des
20. Jahrhunderts
So wurde die Sehnsucht nach Auffüllung der
religiösen Sinnleere historisch schon bald
ideologisch gestillt, aber anders als sich das die
Romantiker des 19. Jahrhunderts je hätten
träumen lassen. Die jenseitige Erlösungsvor-
stellung der Religionen wurde profaniert, mit
diesseitigen Hoffnungsvorstellungen ange-
reichert und als wahre Ideologie vom Staat
instrumentalisiert: die beiden totalitären
politischen Bewegungen des letzten Jahrhun-
derts versprachen den Menschen den Himmel
künftiger Herrschaftsfreiheit und brachten ihnen
die Hölle auf Erden. Mit dem Epochenwandel
1989/90 ist das Ende dieser Großideologien
endgültig eingeleitet. Doch die nächste ist schon
auf dem Wege:

2. Weltmission Menschenrechte
Heute bestimmt die Idee der Menschenrechte in
noch ungebrochenem Glanz Identität und
Selbstverständnis der westlichen Verfassungs-
staaten: an der rechtlichen Gewährung und
effektiven Gewährleistung von Freiheit und
Demokratie will man sich selbst messen lassen
und misst die anderen Staaten.1  Zugrunde liegt
der Menschenrechtspolitik des Westens die
Gewissheit, dass Freiheit und Gleichheit des
Individuums politisch wahr und historisch
notwendig sind: „Allein im Glanz ihrer Majestät

und der Herrschaft der Wahrheit über die Men-
schen“ regieren die Menschenrechte in den Ver-
fassungen, aufgeschrieben „zur Belehrung der
ganzen Welt“.2  Daher soll „an den Menschen-
rechten – dieser reifsten und edelsten Frucht
westlichen Staatsdenkens – die ganze Welt
genesen“. Überall, am besten sofort, sollen
Freiheit und Menschenrechte, Markt und Demo-
kratie durchgesetzt werden. Die Idee universaler
Menschenrechte ist geradezu säkularer Wahr-
heitsbesitz der westlichen Welt – mit den ent-
sprechenden, historisch bekannten Konse-
quenzen. Denn zur Logik universaler Wahrheits-
ansprüche gehört – wieder einmal –, dass sie
sich nicht damit begnügen, als reine Lehre und
im Bewusstsein theoretischer Richtigkeit in
Distanz zum Leben zu verharren: sie wollen
wirklich werden. Die Sicherheit des Wahrheits-
besitzes verpflichtet: man kann nicht in der
Wahrheit sein, ohne daraus Konsequenzen zu
ziehen. Wahrheitsbesitz schützt vor Opportun-
ismus, kennt aber auch keinen Kompromiss,
vermittelt Orientierungssicherheit, zwingt aber
auch zur Intoleranz gegenüber der Unwahrheit.
Solange das bei Ratschlägen, Beratungen und
Rechtsstaatsförderprogrammen bleibt, ist
dagegen nichts einzuwenden. Wenn aber die
Menschenrechte im Wege humanitärer Interven-
tionen mit Gewalt und kulturagnostisch und
-ignorierend weltweit implantiert werden sollen,
dann muss die Menschenrechtsexportpolitik des
Westens – zumal, aber nicht nur die ihrer Vor-
macht – aufpassen, sich und ihre Ideale nicht
uno actu zu pervertieren: Abu Ghraib war ein
erstes – und nicht das einzige – Menetekel.

Die freiheitlichen Verfassungsstaaten dieser
Welt sind also gut beraten, mit ihrer guten Politik
und menschenrechtlichen Wahrheit „bei sich“
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zu bleiben. Setzen sie menschrechtl iche
Standards und Vorbilder, werden die Interes-
senten sich schon finden und von alleine und
eigenständig dem Vorbild folgen. Der Staat sollte
sich nach allen historischen Erfahrungen nie
wieder gewaltsam in den Dienst einer Wahrheit
stellen und stellen lassen. Die Idee der Men-
schenrechte ist eine historisch kontingente Er-
rungenschaft, eine Kulturleistung, auf die man
stolz sein kann, für die man eintreten und
werben sollte. Aber sie ist keine quasi religiöse
Wahrheit und legitimiert keine Wahrheits-
missionen und –feldzüge. Sie ist von dieser Welt
der vorletzten Wahrheiten und da sollte sie in
ihrer Relativität und Kontingenz auch bleiben

VI. Die Wahrheiten im Staat

Wo bleibt denn nun die Orientierung und Sinn
gebende religiöse Wahrheit im freiheitlichen
Staat? Lange Zeit glaubte das moderne Aufklär-
ungsdenken, dass das Religiöse in der Gesell-
schaft allmählich von selbst absterben werde:
eine Entziehungskur würde reichen, die Men-
schen vom Opium des Volkes zu entwöhnen.
Nachdem Nietzsche „Gott für tot“ erklärt hatte,
schien tatsächlich eine tiefgreifende Säkulari-
sierung Europas das Zeichen der Zeit zu sein.
Und der Zustand des Christentums in Europa
scheint diese Annahme eher zu bestätigen denn
zu dementieren. Allerdings gibt es auch, vor
allem in Afrika, Lateinamerika und in den isla-
mischen Ländern klare und beeindruckende
Gegenbewegungen wachsender religiöser
Vitalität. Wie dem auch sei: das mit dem
Absterben der Religion und ihren Wahrheiten
wird sich jedenfalls noch etwas hinziehen. Bis
dahin bleibt die Frage nach der religiösen
Wahrheit im Staat aktuelle politische und

staatsrechtliche Herausforderung.

Die Antwort ist verfassungsrechtlich relativ
einfach: im modernen säkularen und freiheit-
lichen Staat sind religiöse und weltanschauliche
Wahrheiten durch Grundrechte und Demokratie
ebenso legitimiert wie pluralisiert. Staatlich
eingeräumte liberale, d.h. negatorische „Frei-
heit-von“, lassen die entscheidenden Lebens-
und Wahrheitsfragen des Menschen bewusst
unbeantwortet und dem Individuum zur freien
Entscheidung überantwortet. Während der Staat
diese Wahrheitsfragen verfassungsrechtlich
nicht beantworten darf und will, müssen der
einzelne und die Religionsgemeinschaften sie
beantworten – freilich der Religionsfreiheit
wegen in Konkurrenz zu konkurrierenden
Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften. Aus grundrechtlicher Sicht sind religiös
fundierte Wahrheitsaussagen also nichts
anderes als – verfassungsrechtlich legitime –
Ausübungen von Religions- resp. Meinungs-
freiheit. Es gilt der Satz: „Die Freiheit eröffnet
den Weg zur persönlich zu findenden Wahrheit“,
sei es allein oder sei es im Rahmen einer Reli-
gionsgemeinschaft.

In diesem Kontext ist es das Proprium des
säkularen Staates, dass er selbst für sein
Handeln nicht auf Begründungen zurückgreifen
darf, die auf einer religiösen oder weltan-
schaulichen Wahrheit beruhen. Ferner muss er
das friedliche Nebeneinander der verschiedenen
Glaubensüberzeugungen respektieren und
garantieren, sie zur wechselseitigen Toleranz
notfalls zwingen. Religiöse Wahrheitsüber-
zeugungen legitimieren im Verfassungsstaat aus
sich heraus keinen allgemein-verbindlichen
Verbindlichkeitsanspruch und können sich im
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relativistischen demokratischen Diskurs nur im
Wege von Mehrheitsentscheidungen durch-
setzen. Ansonsten sind es grundrechtlich legitim
vertretbare Sachposition, aber ohne jede Ver-
bindlichkeit für die, die nicht glauben.

Allerdings ist der Staat an der Beantwortung
von Sinnbedürfnissen der Menschen ebenso
interessiert wie diese es selbst sind oder sein
müssten. Freilich bedeutet die Beantwortung
von Sinnfragen für den Einzelnen im modernen
Staat eine nicht unerhebliche Zumutung: er
muss sich glaubensmäßig entscheiden, ohne
sich in einem empirisch-positivistischen Sinne
sicher sein zu können, dass seine Wahrheit wahr
ist. Er muss sich einer Wahrheit anverwandeln
und wird das Bewusstsein, dass er es war, der
sich dieser Wahrheit subjektiv verschrieben hat,
nicht mehr los werden. Sein Glaubensakt wurzelt
in seiner Subjektivität, ist ihm also nicht objektiv
vorgegeben, sondern kann durch einen actus
contrarius jederzeit revidiert werden. Das macht
das Glauben buchstäblich zum Wagnis. Daher
haben die Menschen zu allen Zeiten versucht,
religiöse Wahrheiten und positive (Glaubens-)
Setzungen als etwas „Nicht-Gemachtes“ er-
scheinen zu lassen (Hegel) und als das Absolute,
nicht Hinterfragbare auszugeben: so wurde die
Menschenwürde unantastbar und die Menschen-
rechte unverfügbar.3

Für den, der unter diesen Umständen die Kraft
zum Glauben hat, ist der Lohn für seine Glau-
bensüberzeugung allerdings groß: „die Wahrheit
wird euch frei machen“, verspricht die biblische
Offenbarung [Johannes 8, 31]. Aber auch Ge-
sellschaft und Staat profitieren von gelebter
Glaubensvitalität der Bürger: indem die liberale
Freiheit dem Einzelnen die Freiheit zur Suche,

zum Auffinden und zum Leben der – subjektiven
– Wahrheit gibt, partizipieren sie daran, dass
dieser Glaube buchstäblich „Berge zu versetzen“
vermag. Tatsächlich sind diese subjektiven
Glaubenswahrheiten der Menschen zwar nur
„Möglichkeiten des Denkens“, sie schaffen aber
in Vergangenheit und Gegenwart „die Wirklich-
keiten des Seins“ (Viktor E. Frankl). Und tat-
sächlich: die bedeutendsten Zeugnisse der
Menschheit in der Welt sind in aller Regel „Wirk-
lichkeit gewordene Möglichkeiten des Denkens“.
Derart partizipieren wir heute noch an den reli-
giösen Glaubenszeugnissen vergangener Gene-
rationen. Ob im Himmelstempel in Peking, den
Pyramiden von Gizeh oder im Kölner Dom –
überall bekommt man eine Ahnung von der
Sehnsucht der Menschen nach dem verlorenen
Paradies, eine zumindest ästhetische Ahnung
von dem, was Wahrheit an kreativer Schö-
pfungskraft freizusetzen in der Lage ist. Und
was hat der Staat damit zu tun? Nichts. Und
das ist auch gut so.




